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Amtsblatt für den Landkreis Starnberg

Bekanntmachung des Landratsamtes Starnberg

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 10.07.2023 die Baugenehmigung 
(Az. B-2022-165-7) für den Neubau von vier Wohngebäuden 
mit 12 Wohneinheiten, 12 Carports und 8 offenen Stellplät-
zen auf den Grundstücken FlNrn. 1081/1, 1081/2, 1081/3, 
Gemarkung Gauting, an die Fa. AWEX 2 GmbH, Wolfrats-
hauser Str. 53, 82049 Pullach, erteilt. Öffentlich-rechtlich 
geschützte nachbarliche Belange werden, soweit sie der  
behördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht 
verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Kla-
ge müssen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
dieses Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgericht München,
Bayerstraße 30, 80335 München

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München),

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erheben. Die Klage kann 
beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elekt-
ronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen-
den Bedingungen erhoben werden.

In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Frei-
staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen 
und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid 
beifügen (in Urschrift, in Abschrift oder in Ablichtung), fer-
ner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für 
die übrigen Beteiligten.
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 ∙ Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 

ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! 

Bekanntmachung des Landratsamtes Starnberg

	▼ Öffentliche Bekanntmachungen nach Art. 66 Abs. 2  
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	▼ Bebauungsplan „ehemaliges Zelenka-Gelände“ für die 
Grundstücke Fl.Nrn. 206/7 sowie Teilflächen aus 206, 
206/1 und 209, Gemarkung Argelsried und Fl.Nrn 1632/5 
sowie eine Teilfläche aus 1633/35, Gemarkung Gilching;  
Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

 ∙ Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung 
sind der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

 ∙ Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einrei-
chen. 

 ∙ Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung des Bescheides mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO). Die Verfahrens-
akte kann im Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach 
vorheriger telefonischer Anmeldung unter 08151-148 77393 
im Zimmer OG 209 eingesehen werden.

Bekanntmachung der Gemeinde Gilching

	◆ Bebauungsplan „ehemaliges Zelenka-Gelände“ für 
die Grundstücke Fl.Nrn. 206/7 sowie Teilflächen aus 
206, 206/1 und 209, Gemarkung Argelsried und Fl.Nrn 
1632/5 sowie eine Teilfläche aus 1633/35, Gemarkung 
Gilching;  
Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Der Haupt- und Bauausschuss des Gemeinderates hat in 
seiner Sitzung am 26.06.2023 den o.g. Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen. Der Satzungsbeschluss ist nach § 10 
Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Der Bebauungsplan i.d.F.v. 26.06.2023 liegt nebst  
Begründung vom Juni 2023 ab Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung im

Rathaus der Gemeinde Gilching, Rathausplatz 1, 
 Bauamt, Zimmer O1.28

während der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und 
kann dort eingesehen werden. Gemäß § 10 Abs. 3 Satz 4 
BauGB tritt der Bebauungsplan mit dieser Bekanntmachung 
in Kraft.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
 ∙ eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

 ∙ eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

 ∙ nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die fristgerechte Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche durch Antrag an den Entschädigungspflich-
tigen (§ 43 BauGB) im Falle der in den §§ 39 - 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 
4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn der An-
trag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt wird, 
wird hingewiesen.

Manfred Walter, Erster Bürgermeister

Impressum:
Herausgeber: Landratsamt Starnberg
Strandbadstr. 2 · 82319 Starnberg
www.landkreis-starnberg.de
Verantwortlich: Stefan Frey, Landrat
Redaktion: Barbara Beck
Das Amtsblatt ist als Newsletter  
über unsere Internetseite beziehbar.


